
1. Änderungsvertrag  zum Mietvertrag zwischen der Landeshauptstadt  Hannover 
und der BI Raschplatz  (B-DS 2493 / 2010 N1) abgeschlossen am 13.07.2011 

 

§ 4   (2) Satz 1 „ Der Mieter ist ab dem 01.01.2015 verpflichtet, zuzüglich zur Miete 
Betriebskosten (Anlage 3)  gemäß der Betriebskostenverordnung (BetrKV) zu tragen 
und hierauf eine monatliche Vorauszahlung zu leisten.“ wird ersetzt durch: „ Der 
Mieter ist ab dem 01.01.2018 verpflichtet, zuzüglic h zur Miete Stromkosten und  
Betriebskosten (Anlage 3) gemäß der Betriebskostenv erordnung (BetrKV) zu 
tragen und hierauf eine monatliche Vorauszahlung zu  leisten.“  

  

§ 5  (1) 3.Punkt  „Innentüren“  wird ersetzt durch „ Innentüren ohne 
Betriebstechnik“ 

 

Folgende Anlagen werden ersetzt: 

Anlage 1a: Übersichtsplan farbig 

Anlage 1b: Übersichtsplan schwarz/weiß  

Anlage 2: Nutzungskonzept  

Anlage 3: Betriebskosten  

Anlage 4: Betriebstechnische Anlagen 

Anlage 6: Untermietverhältnisse 

 

 

Hannover, den      Hannover, den 

 

 

 

_______________________________   __________________________________ 

Landeshauptstadt Hannover     Bürgerinitiative Raschplatz e.V. 

 


